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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.2021

Norm

JN §8a

1. JN § 8a heute

2. JN § 8a gültig ab 01.05.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

Rechtssatz

Richtet sich ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung, mit der nicht ausschließlich die Gebühren von Sachverständigen

bestimmt werden, ist die Ausnahmebestimmung des § 8a JN nicht anzuwenden und ein Senat zur Entscheidung

berufen.Richtet sich ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung, mit der nicht ausschließlich die Gebühren von

Sachverständigen bestimmt werden, ist die Ausnahmebestimmung des Paragraph 8 a, JN nicht anzuwenden und ein

Senat zur Entscheidung berufen.
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